
 

 

 

 

 

Erläuterungen zu ausgewählten Abwesenheitsgründen in 

Zusammenhang mit der Schulbesuchsordnung (SBO) 

 

Freistellung: 

• Zweck: zeitliche Entbindung von einzelnen Unterrichtsfächern oder 

Veranstaltungen bis max. 2 Tage 

• Grund: Arzt-, Untersuchungs- und Behördentermine 

• Zuständigkeit: von bis zu zwei Tagen der Klassenlehrer 

 

Beurlaubung: 

• Zweck: Aufhebung der Schulpflicht für einen bestimmten, festgelegten 

Zeitraum.  

• Grund: In der Regel außergewöhnliche Umstände, die eine Teilnahme am 

Unterricht unmöglich machen  

1. religiöse Veranstaltungen 

2. familiäre Gründe (Trauerfälle, Hochzeiten oder ein Umzug) 

3. Leistungssport und außerschulische Förderung (Wettkämpfe und Wettbewerbe, 

Trainingslager) 

4. Erholungsaufenthalte (Kur) 
 

• Zuständigkeit:  

o von bis zu zwei Tagen der Klassenlehrer  

o ab 3 Tage und direkt vor oder nach den Ferien der Schulleiter 

 

Befreiung vom Sportunterricht 

• bis vier Wochen entscheidet der Sportlehrer, 

• kann ab einer Woche vom ärztlichen Zeugnis abhängig sein, 

• ab vier Wochen ist eine Amts- oder Jugendärztliche Bestätigung erforderlich 
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